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RS OGH 1981/7/1 1Ob591/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1981

Norm

ABGB §918 Ia

ABGB §918 Ib3

ABGB §1419

Rechtssatz

Beendet der Gläubiger durch die dem Schuldner abgegebene Erklärung, zur Entgegennahme der Leistung im Sinne des

Vertrages bereit zu sein, seinen Verzug, tritt Schuldnerverzug erst mit Ablauf des Tages, an dem diese Erklärung

abgegeben wurde, ein.
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